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Fachbereich 
Verwaltung und 
Bürgerservice 

Federführendes Amt Hauptamt 

 

Datum 20.03.2024 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevertretung 20.03.2024 zur Kenntnis 
 
Betreff: 

Neue Rechtssprechung aus dem Bereich des Kommunalrechts 
 
Mitteilung / Information: 

Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat aktuell zu neuerer Rechtsprechung aus dem Bereich 
des Kommunalrechts informiert:  
 
Mündlichkeitsprinzip bei Beschlussvorlagen 
 
„Es verstößt nicht gegen die Vorschriften der HGO, wenn Beschlussvorlagen zu Tagesordnungspunkten der 
Gemeindevertretung den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern nicht vor der Sitzung 
schriftlich zugeleitet, sondern in der Sitzung nur mündlich vorgetragen werden. Dies gilt sowohl für den 
Gemeindevorstand, soweit er Beschlüsse der Gemeindevertretung vorbereitet, als auch für Ausschüsse, die 
Beschlussvorlagen einbringen (Hess VGH Beschl. V. 26.08.1986 – 2 TG 798/86 -; VG Gießen, Urt. v. 
07.12.2020 – 8 K 2724/ 19.GI -, juris; HessVGH, Beschl. V. 30.04.2021 – 5 A 189/ 21.Z-, HSGZ 2021, S240; 
VG Kassel, Urt. v. 06.04.20202 – 3 L 348/20.KS - , juris)“ 
 
 




